
Wir alle haben eine immer 
längere Lebenserwartung. 
Das ist erfreulich. Diesem 
Umstand muss aber auch 
in der beruflichen Vorsor-
ge Rechnung getragen 
werden. Der Stiftungsrat 
der CPV/CAP hat deshalb 
beschlossen, die techni-
schen Grundlagen auf BVG 
2010 umzustellen. Was 
sind die Gründe und wel-
che Folgen hat dies für die 
Rentner und aktiven Versi-
cherten?

werden seit 1998 geführt 
und wurden in den Jahren 
2001, 2005 und 2010 jeweils 
aktualisiert veröffentlicht.

Die Veränderungen der er­
hobenen Werte sind in der 
steigenden Lebenserwar­
tung besonders gut ersicht­
lich. Das Risiko, vor dem 
AHV-Alter invalid zu werden, 
ist hingegen zurückgegan­
gen.

In Zahlen ausgedrückt be­
deutet dies, dass ein 65-jäh­
riger Mann laut Tabellen­
wert BVG 2000 (der heute 
von der CPV/CAP verwen­
deten Tabelle) im Durch­
schnitt eine Lebenserwar­

tung von 17.8 Jahren hatte. 
Die Tabellen BVG 2010 ge­
hen von einer Lebenserwar­
tung im Alter 65 von 19.6 
Jahren aus. Bei den Frau­
en verlief der Anstieg we­
niger steil. Nach BVG 2000 
betrug die durchschnittliche 
Lebenserwartung 21.1 Jahre 
und nach BVG 2010 beträgt 
sie heute 21.9 Jahre.

Dies hat Folgen für die Pen­
sionskassen. Das während 
der aktiven Berufslaufbahn 
angesparte Kapital, welches 
in eine Rente umgewandelt 
wird, muss für eine länge­
re Rentenbezugsdauer zur 
Verfügung gestellt werden. 
Um auf Entwicklungen der 
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Der Stiftungsrat der CPV/CAP hat beschlossen, 

Grundsätzliche  
Überlegungen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zur langfristigen Ausrich­
tung einer Pensionskasse 
gehört es, sich regelmäs­
sig Gedanken darüber zu 
machen, ob die verspro­
chenen Leistungen (zukünf­
tige wie laufende) richtig 
ausfinanziert sind. Dies ge­
schieht mittels Erhebungen 
zu Wahrscheinlichkeiten wie 
zum Beispiel der Entwick­
lung der Lebenserwartung, 
invalid zu werden oder ver­
heiratet zu sein. Die von der 
CPV/CAP angewendeten 
Tabellen stammen aus Erhe­
bungen von 14 grossen au­
tonomen Schweizer Pensi­
onskassen. Die Erhebungen 

Sichere Renten auch bei 
steigender Lebenserwar-

tung – deshalb ist ein 
stabiles Fundament der  

2. Säule wichtig.



Lebenserwartung reagieren 
zu können, sind die Pensi­
onskassen verpflichtet, vor­
sorglich Rückstellungen zu 
bilden. Diese Rückstellun­
gen werden bei einer Um­
stellung der technischen 
Grundlagen zur Finanzie­
rung der neuberechneten 
Verpflichtungen herangezo­
gen. 

Rentenbezüger  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nebst den technischen 
Grundlagen ist für die Pensi­
onskassen auch die Entwick­
lung an den Kapitalmärkten 
eine wichtige Komponente. 
Konnten vor 20 Jahren mit 
einer 10-jährigen Bundesan­
leihe noch fast 7 % und vor 
10 Jahren noch etwa 4 % 
Rendite erzielt werden, so 
liegt dieser Satz heute gera­
de noch bei 1 %. In dieser Si­
tuation muss auch der tech­
nische Zins (Zinssatz, der auf 
dem Kapital der Rentner er­
wirtschaftet werden muss, 
um die Verpflichtungen ih­
nen gegenüber erfüllen zu 
können) neu beurteilt wer­
den. Der Stiftungsrat der 
CPV/CAP hat beschlossen, 
die Grundlagen BVG 2010 
per 01.01.2012 anzuwenden 
und gleichzeitig den tech­
nischen Zins auf 3.25 % zu 
senken.

Da die Leistungen für die 
Rentner garantiert sind, 
bleiben die Renten trotz 
der ergriffenen Massnah-
men unverändert.

Der Stiftungsrat der CPV/
CAP hat an seiner Sitzung 
vom 28. September 2011  
folgende Beschlüsse gefasst:

•	 Die Verzinsung der für die 
Berechnung der Leistun­
gen massgebenden Alters­
guthaben (BVG Obligatori­
um und Überobligatorium) 
der aktiven Versicherten 
erfolgt mit 2 % und liegt 
damit 0.5 % über dem vom 
Bundesrat für das BVG 
Obligatorium festgelegten 
Mindestzinssatz von 1.5 %.

•	 Die laufenden Renten wer­
den per 01.01.2012 auf 
dem bisherigem Stand be­
lassen.

Mit diesen Beschlüssen trägt 
der Stiftungsrat den im Jah­
re 2009 gefassten Beschlüs­
sen betreffend Sanierung 
der Unterdeckung und der 
finanziellen Lage der CPV/
CAP Rechnung. Gleichzei­
tig berücksichtigt er mit der 
2 %-igen Verzinsung das Be­
dürfnis nach einer stabilen 
Verzinsung der Vorsorgeka­
pitalien der Aktiven und die 
angestrebte Gleichstellung 
der aktiven Versicherten und 
der Rentner. 

Verzinsung 
Vorsorge­
kapital und 
Renten 2012

Grundlagen auf BVG 2010
per 01.01.2012 die Grundlagen BVG 2010 anzuwenden.
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Die Kosten, die aus der An­
passung der technischen 
Grundlagen sowie der Re­
duktion des technischen Zin­
ses um 0.25 % entstehen, 
betragen für die notwen­
dige Verstärkung der Dec­
kungskapitalien der Rentner 
insgesamt 224.2 Mio. CHF. 
Diese Kosten werden voll­
ständig aus den in den letz­
ten zehn Jahren gebildeten 
Rückstellungen finanziert 
und damit durch die CPV/
CAP getragen. 

Aktive Versicherte  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Für die aktiven Versicherten 
gilt betreffend der Lebens­
erwartung und der Erzielung 
von Kapitalerträgen ein ana­
loges Bild wie bei den Ren­
tenbezügern. Da hier die 
Leistungen noch nicht aus­
gerichtet sind, kann eine An­
passung der Berechnungs­
grundlagen dazu beitragen, 
dass die in Aussicht gestellte 
Leistungshöhe erreicht wird. 
Die Parameter sind dabei 
der Umwandlungssatz und 
der Projektionszinssatz so­
wie der aktuelle Zinsfuss. 
Will man trotz einer Sen­
kung dieser Werte das Lei­
stungsniveau erhalten, kann 
man dies nur damit errei­
chen, dass man zusätzliche 
Einlagen in das Altersgutha­
ben legt oder die Prämien­
ansätze nach oben anpasst. 

Der Stiftungsrat der CPV/
CAP hat beschlossen, dass 
der Projektionszins den Ge­

gebenheiten auf den Finanz­
märkten anzupassen ist. Er 
legt ab 01.01.2012 den Wert 
auf 3.25 % fest. Zudem wird 
der Umwandlungssatz von 
heute 6.4 % auf 6.15 % im 
Alter 65 gesenkt. Bei einer 
Pensionierung vor dem or­
dentlichen AHV-Alter redu­
zieren sich die Sätze ent­
sprechend. 

Gleichzeitig hat der Stif­
tungsrat Wert darauf gelegt, 
dass die Leistungen der Akti­
ven weitgehend auf dem bis­
herigen Niveau verbleiben 
und hat deshalb flankieren­
de Massnahmen beschlos­
sen. Zur Kompensation der 
Senkung des Umwandlungs­
satzes wird das Altersgut­
haben aller Versicherten um 
gut 4 % verstärkt. Zusätz­
lich wird allen Versicherten 
eine Zusatzgutschrift von 
1 % auf dem Altersgutha­
ben per 31.12.2011 gutge­
schrieben. Die Kosten für 
diese beiden Massnahmen 
werden aus den Rückstel­
lungen der CPV/CAP finan­
ziert und betragen ca. 120 
Mio. CHF. Bei Versicherten, 
welche noch über nicht ren­
tenbildende Austrittsgelder 
verfügen, wird die Einlage 
über diese Reserve gebil­
det. Als dritte Massnahme 
zum Erhalt des Leistungsni­
veaus werden die Sparbei­
träge erhöht und zwar um 
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teressen der Versicherten, 
der Arbeitgeber und der 
CPV/CAP gewahrt bleiben.

Umwandlungssätze ab 
01.01.2012  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alter U-Satz 

bisher

U-Satz 

neu

58 5.35 % 5.22 %

59 5.50 % 5.34 %

60 5.65 % 5.46 %

61 5.80 % 5.58 %

62 5.95 % 5.70 %

63 6.10 % 5.85 %

64 6.25 % 6.00 %

65 6.40 % 6.15 %

Alter 2012 vers. Lohn Rente alt Rente neu in % 

25 35 500.00 25 783.00 24 642.00 95.57

30 35 500.00 23 075.00 22 081.00 95.69

40 35 500.00 23 075.00 22 120.00 95.86

50 35 500.00 23 075.00 22 428.00 97.20

60 35 500.00 23 075.00 22 934.00 99.39

64 35 500.00 23 075.00 23 172.00 100.42

65 35 500.00 23 075.00 23 235.00 100.69

Nachtrag I zum Versiche-

rungsreglement  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aufgrund der Änderungen 
tritt per 1. Januar 2012 
der Nachtrag I zum Versi­
cherungsreglement 2008 
in Kraft. Angepasst wurden 
einzig Artikel, die in Bezug 
zu diesen Änderungen ste­
hen (Beiträge, Verzinsung 
und Umwandlungssatz). Das 
Reglement «Bildung von 
Rückstellungen» musste in 
den Bereichen, in welchen 
die Grundlagen definiert 
sind (technischer Zins, Pro­
jektionszins, Umwandlungs­
satz), ebenfalls mit den neu­
en Werten ergänzt werden. 
Das Reglement «Bildung 
von Rückstellungen» tritt am 
31.12.2011 in Kraft. 

Der Nachtrag I zum Versi­
cherungsreglement 2008 
wird den aktiven Versicher­
ten zusammen mit dem 
Vorsorgeausweis 2012 zuge­
stellt. Rentenbezüger kön­
nen den Nachtrag bei der 
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0.6 % je Altersstaffelung. Für 
den Arbeitnehmer bedeu­
tet dies, dass sich die Prämi­
en um 0.2 % erhöhen. Bei ei­
nem Bruttolohn von monat­
lich 5 000 CHF ergibt dies 
einen Abzug von 7.70 CHF. 

Die getroffenen Massnah­
men führen dazu, dass Versi­
cherte, die in den nächsten 
Jahren in Pension gehen, 
praktisch keine Kürzung zu 
erwarten haben. In einzel­
nen Fällen kann die Rente 
sogar leicht höher sein. 

Mit dem neuen Umwand­
lungssatz von 6.15 % im Al­
ter 65 und dem Projekti­
onszins von 3.25 % sowie 
einem gleichbleibenden 
versicherten Lohn auf dem 
Stand von 2011 verändern 
sich die zukünftigen Leistun­
gen aus Sicht von unter­
schiedlichen Rentenaltern 
wie folgt:

Rentenvergleich (Alter 65, 
Rentensatz 65 %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


